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päpstliche Rundschreiben (wie etwa die
Ein eues Modell sozialer Hirtenbriefe, das die Sozialenzykliken), haben eıne
Meinungen des Kirchenvolkes den
behandelnden Themen ausdrücklich inbe-

außerordentliche und nachhaltige Bedeu-
Cun. erlangt. Bezüglich der Enzykliken istzieht, hat die Frage nach der Zuordnung von

bischöflichem Lehramt und dem Zeugnis der P5 in den etzten ahrhunderten einer
Laien aktualisiert. Wenn diese Zuordnung Neubelebung gekommen. Zumal unter
nicht einlinig autoritativer Lehre auf der
einen und bloßer Entgegennahme derselben

dem gegenwärtigen Pontifikat sind diese
Schreiben rAN einem auch quantitativauf der anderen Seite besteht, dann muß} bemerkenswerten Modus und einemderKircheeineumfassendereKommunikation

geben, die allerdings nicht ohne bestimmte sprechenden Ausdruck päpstlicher Ver-
Strukturen ist. Um deren Erhellung geht kündigung an die Gesamtkirche und dar-
diesem Beitrag, den dem Protessor
Moraltheologie der Katholisch-Theologi-

berhinaus) geworden. Daneben erfolgen
die Schreiben der Bischöfe ihre Diöze-schen Hochschule Linz verdanken.
; mıit eiıner Regelmäßigkeit und
Förmlichkeit, die hnen einen festen und

sozialer Hirtenbriefe vorrangigen Platz der Ausübung des
bischöflichen Lehramtes geben.‘als Herausforderung Neuerdings sind diese bischöflichen

Briefe muıt ihrer gepraägten literarischen Schreiben Anbetracht der offeneren
Gestalt, die persönliche Zuwendung und Grenzen und der überregionalen Fragen,
inhaltliche Aussage verbindet sind die eine Diskussion Ingrößerem Kreis und
bereits 1mM NeuenTestament und ın derFol- eine übereinstimmende Antwort ange-
SC be den Vätern eın herausragendes zeigt erscheinen lassen, häufig gemeiınsam
Medium derKommunikation der „Hirten“ von den Bischöten eines Landes die
mıt ihren christlichen Gemeinden SOWIE Katholiken der einzelnen Diözesen
eınwichtigesMoment undInstrument der gerichtet (was die rage ach der Lehr-
Kirchenleitung. Sie wollen und können autorität der Bischofskonferenzen aufge-
die lebendige ede nicht überflüssig worten hat, die 1mM folgenden jedoch
machen; ohl aber stellen s1e cselbst iın außer Betracht bleiben kann) In ungster

Zeit der massenmedialen Aus- Zeit ist zudem der traditionelle Modus
strahlungs- und Konservierungsmöglich- verändert worden, insotfern die Bischöfe

1n einzelnen Fällen nicht einfachhinkeiten eine wichtige, geradezu \VeTr-
zichtbare rgänzung ar. So hat denn die monologisch eın belehrendes un!ern
Kirche die Einrichtung der „Hirtenbriete“ terndes Wort die Gläubigen richten,
derPastoralschreibenbis heutebeibehal- das ann mehr der weniger beachtet,
ten. Manche vVon ihnen, insbesondere aNNsCNOMMEN der auch mıt ritik be-

Insgesamt wird INa  - sich allerdings möglichen inflationären Tendenzen hüten haben, die das Bild
iner  @ VOT allem schreibenden bzw. lesenden, formulierenden und diskutierenden ircheentstehen lassen.
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Das Wort der Bischöfe und das Zeugnis der Gläubigen 

Strukturen innerkirchlicher Kommunikation in gesellschaftlichen Fragen 

Ein neues Modell sozialer Hirtenbriefe, das die 
Meinungen des Kirchenvolkes zu den zu 
behandelnden Themen ausdriicklich einbe­
zieht, hat die Frage nach der Zuordnung von 
bischöflichem Lehramt und dem Zeugnis der 
Laien aktualisiert. Wenn diese Zuordnung 
nicht einlinig in autoritativer Lehre auf der 
einen und bloßer Entgegennahme derselben 
auf der anderen Seite besteht, dann muß es in 
der Kirche eine umfassendere Kommunikation 
geben, die allerdings nicht ohne bestimmte 
Strukturen ist. Um deren Erhellung geht es in 
diesem Beitrag, den wir dem Professor für 
Moraltheologie an der Katholisch-Theologi­
schen Hochschule in Linz verdanken. 

1. Ein neues Modell sozialer Hirtenbriefe 
als Herausforderung 

Briefe - mit ihrer geprägten literarischen 
Gestalt, die persönliche Zuwendung und 
inhaltliche Aussage verbindet - sind 
bereits im Neuen Testament und in der Fol­
ge bei den Vätern ein herausragendes 
Medium der Kommunikation der „Hirten" 
mit ihren christlichen Gemeinden sowie 
ein wichtiges Moment und Instrument der 
Kirchenleitung. Sie wollen und können 
die lebendige Rede nicht überflüssig 
machen; wohl aber stellen sie - selbst in 
unserer Zeit der massenmedialen Aus­
strahlungs- und Konservierungsmöglich­
keiten - eine wichtige, geradezu unver­
zichtbare Ergänzung dar. So hat denn die 
Kirche die Einrichtung der „Hirtenbriefe" 
oder Pastoralschreiben bis heute beibehal­
ten. Manche von ihnen, insbesondere 

päpstliche Rundschreiben (wie etwa die 
Sozialenzykliken), haben sogar eine 
außerordentliche und nachhaltige Bedeu­
tung erlangt. Bezüglich der Enzykliken ist 
es in den letzten Jahrhunderten zu einer 
Neubelebung gekommen. Zumal unter 
dem gegenwärtigen Pontifikat sind diese 
Schreiben zu einem auch quantitativ 
bemerkenswerten Modus und zu einem 
sprechenden Ausdruck päpstlicher Ver­
kündigung an die Gesamtkirche ( und dar­
über hinaus) geworden. Daneben erfolgen 
die Schreiben der Bischöfe an ihre Diöze­
sanen mit einer Regelmäßigkeit und 
Förmlichkeit, die ihnen einen festen und 
vorrangigen Platz in der Ausübung des 
bischöflichen Lehramtes geben.1 

Neuerdings sind diese bischöflichen 
Schreiben in Anbetracht der offeneren 
Grenzen und der überregionalen Fragen, 
die eine Diskussion in größerem Kreis und 
eine übereinstimmende Antwort ange­
zeigt erscheinen lassen, häufig gemeinsam 
von den Bischöfen eines Landes an die 
Katholiken der einzelnen Diözesen 
gerichtet (was die Frage nach der Lehr­
autorität der Bischofskonferenzen aufge­
worfen hat, die im folgenden jedoch 
außer Betracht bleiben kann). In jüngster 
Zeit ist zudem der traditionelle Modus 
verändert worden, insofern die Bischöfe 
in einzelnen Fällen nicht einfachhin 
monologisch ein belehrendes und ermun­
terndes Wort an die Gläubigen richten, 
das dann mehr oder weniger beachtet, 
angenommen oder auch mit Kritik be-

1 Insgesamt wird man sich allerdings vor möglichen inflationären Tendenzen zu hüten haben, die das Bild 
einer vor allem schreibenden bzw. lesenden, formulierenden und diskutierenden Kirche entstehen lassen. 
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dacht wird, sondern ausdrücklich die immer wieder Hindernisse auftaten, weil
Meinungen ihrer Adressaten den sich die Gläubigen Von lehramtlichen lex-
behandelnden gesellschaftlichen Fragen ten Zu weni1g angesprochen und verstan-
einbeziehen und deren Stellungnahmen den ühlten, ann ist sehr wohl
ZU VOTaus einholen (so insbesondere der zelgt, nach NnNe  1en Möglichkeiten Ausschau
984—1986 erarbeitete Hirtenbrief der halten So gesehen wird S also
US-amerikanischen Bischöfe „Wirtschaft- zumal 1n gesellschaftlichen Fragen, die als
liche Gerechtigkeit für alle”? und der 1n solche ein hohes protanem Sach-
Vorbereitung befindliche, 1988 ıIn einem und Erfahrungswissen verlangen
Grundtext vorgestellte österreichische Wege Z mehr Lebensnähe und damit
Sozialhirtenbrieft). eiıner besseren Verständigung nicht Von

vornherein verdächtigen. Allerdings mMUu.Nun wird diesen Bischöfen nicht Klarheit darüber bestehen bzw. geschaf-unterstellen, sS1e wüßten ihr itungsam fenwerden, wWworin einerseıts die lehramtli-als Hirten und Lehrer der ihnen anvertrau-
ten Gläubigen nicht wahrzunehmen: che Kompetenz und Autorität der Bischö-

e besteht, die jedenfalls nicht als dasmöglicherweise selen S1e durch die WI1Ie- Sprachrohr der Vollzugsorgan ihrerderholten und teilweise heftigen iInner- Gemeinden anzusehen sind, und Wakirchlichen Auseinandersetzungen der
etzten Zeit (in Fragen der Sexual- und andererseits näherhin jenen Beitrag AaUS-

macht, den die Gläubigen bzw. Laien? zZz.uemoral, derFriedens- derderUmwelt-
ethik) unsichergeworden undwollten sich eisten vermögen und der ihnen

erwartet wird.*möglichst breiter Zustimmung vergewI1Ss-
sern Ihre Aufgabe, „das Wort“ ZUuU verkün- Wie jedoch S1IN! beide Instanzen und
den und „ob gelegen derungelegen” Kompetenzen In der Kirche geNaAUECT ZUu

einzutreten (vgl 1 im 4I )I macht Ja ke  1- bestimmen und einander zuzuordnen?
NESWECSS das Bemühen überflüssig, durch Hier ist grundsätzlich davon auszugehen,
die Art und We:  1se, wıe dieses Wort gesagt daß die lehramtliche Verkündigung
und vermiüittelt wird, den Weg für se1ine gerade in gesellschaftlichen Belangen
merAN bereiten. Wenn sich aber1er nicht einlinig doktrinell zZzu verstehen ist,

DieserHirtenbrieftf ist uchhinsichtlich der Vorgangsweise auf Interesse wIıe auf Kritik gestoßen. dazu
HerKorr (1987) 107—109; Hengsbach, Fin MNEeUt#t Iyp katholischer Soziallehre, Wirtschaftliche
Gerechtigkeit alle Katholische Soziallehre und die US-Wirtschaft. Hirtenbrief der katholischen
Bischofskonferenz derUSA, Frankfurt 1987, 6—13 Bereits in ihrem Friedenshirtenbrief (1983) hatten die
Bischöfe den Weg der Kommunikation gewählt; vgl HerKorr (1983) 311—315
Eine befriedigende Terminologie ist schwierig, da dem Lehramt W  Jal grundsätzlich die ‚Gläubigen“ eın-
schließlich der Priester und Diakone) gegenüberstehen, gesellschaftlichen Fragen jedoch den „Laie:
der Welt (also den Nicht-Amtsträgern) besondere Bedeutung zukommt. Zum Begriff des „Laien“ vgl
Döring, rundriß der Ekklesiologie. Zentrale Aspekte des katholischen Selbstverständnisses und
ökumenische Relevanz, Darmstadt 1986, 245
Einesolche Klarstellung ist unter theologischerund untermethodischer Rücksicht wichtig. Diesbezüglich
ware etwi der Vorstellung des Diskussionstextes n österreichischen Sozialhirtenbrief 2£) eine
didaktisch nochprofiliertereDarlegung des bislang ungewohntenVorgehens der Bischöte wünschenswert
SCWESEN. Wie ©5 heißt, „möchten die Bischöfe auf die Erfahrungen und Meinungen der Menschen h'  Ooren
und ihren Sozialhirtenbrief durch ıne umfassende Informations- und Diskussionsphase vorbereiten“.
abeiwill der diesem weck erstellte und vorgelegte Grundtext „VOTr lem eine innerkirchliche iskus-
S10N anregen , wendet sich berzugleichgalle, denen eine sinnvolle Arbeit und eın solidarisches Leben
eın Anliegen ist‘ soll „helfen, das Problembewußtsein schärfen, die eigenen Erfahrungen dUSZUSDTIE-
'hhen und gemeınsam beurteilen“. Alles In allem geht u „soziale Gewissensbildung, die wesentlich
ZU): lebendigen Glaubensvollzug gehört“ Hervorh. V£.) Somit interessieren sich die Bischöfe nicht
allein für „Erfahrungen“, sondern rauen und muten den Menschen (in und außerhalb der Kirche) uch
eın sittliches rteil ber die sozialen Verhältnisse und ihre Ordnung
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dacht wird, sondern ausdrücklich die 
Meinungen ihrer Adressaten zu den zu 
behandelnden gesellschaftlichen Fragen 
einbeziehen und deren Stellungnahmen 
zum voraus einholen (so insbesondere der 
1984-1986 erarbeitete Hirtenbrief der 
US-amerikanischen Bischöfe „Wirtschaft­
liche Gerechtigkeit für alle"2 und der in 
Vorbereitung befindliche, 1988 in einem 
Grundtext vorgestellte österreichische 
Sozialhirtenbrief). 

Nun wird man diesen Bischöfen nicht 
unterstellen, sie wüßten ihr Leitungsamt 
als Hirten und Lehrer der ihnen anvertrau­
ten Gläubigen nicht wahrzunehmen; 
möglicherweise seien sie durch die wie­
derholten und teilweise heftigen inner­
kirchlichen Auseinandersetzungen der 
letzten Zeit (in Fragen der Sexual- und 
Ehemoral, der Friedens-oder der Umwelt­
ethik) unsicher geworden und wollten sich 
möglichst breiter Zustimmung vergewis­
sern. Ihre Aufgabe, ,,das Wort" zu verkün­
den und dafür „ob gelegen oder ungelegen" 
einzutreten (vgl. 2 Tim 4,2), macht ja kei­
neswegs das Bemühen überflüssig, durch 
die Art und Weise, wie dieses Wort gesagt 
und vermittelt wird, den Weg für seine 
Annahme zu bereiten. Wenn sich aber hier 

immer wieder Hindernisse auftaten, weil 
sich die Gläubigen von lehramtlichen Tex­
ten zu wenig angesprochen und verstan­
den fühlten, dann ist es sehr wohl ange­
zeigt, nach neuen Möglichkeiten Ausschau 
zu halten. So gesehen wird man also -
zumal in gesellschaftlichen Fragen, die als 
solche ein hohes Maß an profanem Sach­
und Erfahrungswissen verlangen - neue 
Wege zu mehr Lebensnähe und damit zu 
einer besseren Verständigung nicht von 
vornherein verdächtigen. Allerdings muß 
Klarheit darüber bestehen bzw. geschaf­
fen werden, worin einerseits die lehramtli­
che Kompetenz und Autorität der Bischö­
fe besteht, die jedenfalls nicht als das 
Sprachrohr oder Vollzugsorgan ihrer 
Gemeinden anzusehen sind, und was 
andererseits näherhin jenen Beitrag aus­
macht, den die Gläubigen bzw. Laien3 zu 
leisten vermögen und der von ihnen 
erwartet wird. 4 

Wie jedoch sind beide Instanzen und 
Kompetenzen in der Kirche genauer zu 
bestimmen und einander zuzuordnen? 
Hier ist grundsätzlich davon auszugehen, 
daß die lehramtliche Verkündigung -
gerade in gesellschaftlichen Belangen -
nicht einlinig doktrinell zu verstehen ist, 

2 Dieser Hirtenbrief ist auch hinsichtlich der Vorgangsweise auf Interesse wie auf Kritik gestoßen. Vgl. dazu 
HerKorr 41 (1987) 107-109; F. Hengsbach, Ein neuer Typ katholischer Soziallehre, in: Wirtschaftliche 
Gerechtigkeit für alle. Katholische Soziallehre und die US-Wirtschaft. Hirtenbrief der katholischen 
Bischofskonferenz der USA, Frankfurt 1987, 6-13. Bereits in ihrem Friedenshirtenbrief (1983) hatten die 
Bischöfe den Weg der Kommunikation gewählt; vgl. HerKorr 37 (1983) 311-315. 

3 Eine befriedigende Terminologie ist schwierig, da dem Lehramt zwar grundsätzlich die .Gläubigen" (ein­
schließlich der Priester und Diakone) gegenüberstehen, in gesellschaftlichen Fragen jedoch den „Laien" in 
der Welt (also den Nicht-Amtsträgern) besondere Bedeutung zukommt. Zum Begriff des .Laien" vgl. H. 
Döring, Grundriß der Ekklesiologie. Zentrale Aspekte des katholischen Selbstverständnisses und ihre 
ökumenische Relevanz, Darmstadt 1986, 245f. 

4 Eine solche Klarstellung ist unter theologischer und unter methodischer Rücksicht wichtig. Diesbezüglich 
wäre etwa in der Vorstellung des Diskussionstextes zum österreichischen Sozialhirtenbrief (S. 2f) eine 
didaktisch noch profiliertere Darlegung des bislang ungewohnten Vorgehens der Bischöfe wünschenswert 
gewesen. Wie es heißt, ,,möchten die Bischöfe auf die Erfahrungen und Meinungen der Menschen hören 
und ihren Sozialhirtenbrief durch eine umfassende Informations- und Diskussionsphase vorbereiten". 
Dabei will der zu diesem Zweck erstellte und vorgelegte Grundtext .vor allem eine innerkirchliche Diskus­
sion anregen", wendet sich aber zugleich .an alle, denen eine sinnvolle Arbeit und ein solidarisches Leben 
ein Anliegen ist•. Er soll .helfen, das Problembewußtsein zu schärfen, die eigenen Erfahrungen auszuspre­
chen und gemeinsam zu beurteilen•. Alles in allem geht es um .soziale Gewissensbildung, die wesentlich 
zum lebendigen Glaubensvollzug gehört" (Hervorh. v. Vf.). Somit interessieren sich die Bischöfe nicht 
allein für .Erfahrungen•, sondern trauen und muten den Menschen (in und außerhalb der Kirche) auch 
ein sittliches Urteil über die sozialen Verhältnisse und ihre Ordnung zu. 
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als sejen die Gläubigen eintachhin die IeI, institutioneller Weise gegeben ist So
NnHören, ZustimmenundBefolgenVeTl- gibt das Lehramt“ der Kirche (Papstpflichteten Adressaten, sondern Paul hat In „Evangelii nuntiandi“ das
diesen ihrerseits die Autorität eines christ- Bild einer „evangelisierenden Kirche“
lichen ugnisses zukommt. Mit dieser gezeichnet) und eın hierarchisch verfaßtes
Zuordnung vVon Lehramt und Gläubigen, Lehramt ın ihr.? Gottes Wort ist der Kir-
die natürlich och weiterer Auslegung che vertraut; liegt ihrer Verkündi-
bedarf, ist eine mehrdimensionale inner- OIaAQus und zugrunde und bildet
kirchliche Kommunikation grundgelegt, zugleich deren Madßstab und Zielbestim-
die reilich ihre Strukturen hat Diese her- MUN\_: Das Wort der Kirche, 1n welchem
auszustellen, erscheint bei der offenbaren Gottes Wort zugänglich ist, ist arum
Gefahr VonNn Unsicherheiten und Mißdeu- nicht einfachhin das Wort Gottes, SOIN-

durchaus angezeigt dern ist immer In der Perspektive auf
Dieser Aufgabe stellen sich die folgenden dieses hin Zu sehen. Alle Lehrer der Kirche
Überlegungen. Sie setzen eım inkarnato- einschließlich der Jräger des Lehramtes)
rischen Charakter des kirchlichen Lehr- stehen „diesseits“ des Gotteswortes, das
amıtes (2.) und dem 1.  hm korrespondieren- immer [ und durch Menschen ergehtden Zeugnis der Gläubigen (3.) ıIN Dies bedeutet insbesondere, daß die
dann 1e Strukturen dieser ommunika- gabe, die Offenbarungsbotschaft durch
tion aufzuzeigen (4.) und aranoch eini- die Geschichte hindurch weıterzutragen,

praktische Folgerungen zZu knüpfen S1e auf die verschiedenen Situationen
(5.) applizieren und den Menschen zZzu Vel-

mitteln, menschliche enk- und Erkennt-
Der inkarnatorische Charakter des nisbemühungen keineswegs überflüssig

Lehramtes macht, sondern diese gerade ssetzt.
uch den rägern des Lehramtes wird JaGottes Offenbarung kulminiert In seinem eıneUlumination der Inspiration zuteil;

menschgewordenen „Wort“ Jesus Christus der Geist stutzt und schützt als „Bei-
und dem Von ihm verkündeten Evangeli- stand“ die amtliche kirchliche rtä-

Diese 1mM Glauben aNngsgeNOMMENE, tigkeit.“
Jebensgestaltende Heilsbotschaft sollte Das Verwiesensein auf die menschliche
der Welt bleiben, um allen Menschen Denk- und Erkenntisbemühung schließt
erschlossen vA werden. es Otftenba- e1n, daß die entsprechenden Erkenntnis-
TrunSswOoTrt zZu bewahren, wirksam werden WegCc beschritten werden mussen (etwa
zı lassen und rAl vermitteln, weiß sich die theologische Forschung der synodale
Christengemeinschaft Von Anfang Vel- Beratung), ferner Entscheidungen
pflichtet Gleichwohl sind die berufe- hre Zeit brauchen und Antworten nicht
nien Apostel und 1€e Hirten derKirche, die immer sofort abrufbar sind, schließlich
Bischöfe mıit dem Papst, denen diesesAmt daß wIlı1e die Lehrgeschichte bestätigt
als Aufgabe und Vollmacht) 1ın besonde- Aussagen auch unzulänglich und UuS-

S Zur Begrifflichkeit vgl (Hg.), Handbuch der Fundamentaltheologie, 4, Freiburg—-
Basel—Wien 1988, 161—163

6 Bereits auf dem Vatikanischen Konzil wurde dem die Unfehlbarkeitsdefinition vorbereitenden Lehr-
text die Vorstellung einer einsamen, autarken, Von Heiliger Schrift und lebendiger Tradition absehenden
Lehrentscheidung abgewiesen (DS auch „EX der Unfehlbarkeitsdefinition steht dem
nicht enftgegen (vgl. Riedl, Die kirchliche Lehrautorität Fragen der Moral nach den ussagen des
Ersten Vatikanischen Konzils, Freiburg—Basel—Wien 1979, 250—253 278— 282 342£t 356)
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so als seien die Gläubigen einfachhin die 
zum Hören, Zustimmen und Befolgen ver­
pflichteten Adressaten, sondern daß 
diesen ihrerseits die Autorität eines christ­
lichen Zeugnisses zukommt. Mit dieser 
Zuordnung von Lehramt und Gläubigen, 
die natürlich noch weiterer Auslegung 
bedarf, ist eine mehrdimensionale inner­
kirchliche Kommunikation grundgelegt, 
die freilich ihre Strukturen hat. Diese her­
auszustellen, erscheint bei der offenbaren 
Gefahr von Unsicherheiten und Mißdeu­
tungen durchaus angezeigt. 
Dieser Aufgabe stellen sich die folgenden 
Überlegungen. Sie setzen beim inkamato­
rischen Charakter des kirchlichen Lehr­
amtes (2.) und dem ihm korrespondieren­
den Zeugnis der Gläubigen (3.) an, um 
dann die Strukturen dieser Kommunika­
tion aufzuzeigen (4.) und daran noch eini­
ge praktische Folgerungen zu knüpfen 
(5.). 

2. Der inkarnatorische Charakter des 
Lehramtes 

Gottes Offenbarung kulminiert in seinem 
menschgewordenen „Wort" Jesus Christus 
und dem von ihm verkündeten Evangeli­
um. Diese im Glauben angenommene, 
lebensgestaltende Heilsbotschaft sollte in 
der Welt bleiben, um allen Menschen 
erschlossen zu werden. Gottes Offenba­
runswort zu bewahren, wirksam werden 
zu lassen und zu vermitteln, weiß sich die 
Christengemeinschaft von Anfang an ver­
pflichtet. Gleichwohl sind es die berufe­
nen Apostel und die Hirten der Kirche, die 
Bischöfe mit dem Papst, denen dieses Amt 
(als Aufgabe und Vollmacht) in besonde-

rer, institutioneller Weise gegeben ist. So 
gibt es das „Lehramt" der Kirche (Papst 
Paul VI. hat in „Evangelii nuntiandi" das 
Bild einer „evangelisierenden Kirche" 
gezeichnet) und ein hierarchisch verfaßtes 
Lehramt in ihr. 5 Gottes Wort ist der Kir­
che anvertraut; es liegt ihrer Verkündi­
gung voraus und zugrunde und bildet 
zugleich deren Maßstab und Zielbestim­
mung. Das Wort der Kirche, in welchem 
Gottes Wort zugänglich ist, ist darum 
nicht einfachhin das Wort Gottes, son­
dern ist immer in der Perspektive auf 
dieses hin zu sehen. Alle Lehrer der Kirche 
(einschließlich der Träger des Lehramtes) 
stehen „diesseits" des Gotteswortes, das 
immer an und durch Menschen ergeht. 
Dies bedeutet insbesondere, daß die Auf­
gabe, die Offenbarungsbotschaft durch 
die Geschichte hindurch weiterzutragen, 
sie auf die verschiedenen Situationen zu 
applizieren und so den Menschen zu ver­
mitteln, menschliche Denk- und Erkennt­
nisbemühungen keineswegs überflüssig 
macht, sondern diese gerade voraussetzt. 
Auch den Trägem des Lehramtes wird ja 
keine Illumination oder Inspiration zuteil; 
der HI. Geist stützt und schützt als "Bei­
stand" die amtliche kirchliche Lehrtä­
tigkeit. 6 

Das Verwiesensein auf die menschliche 
Denk- und Erkenntisbemühung schließt 
ein, daß die entsprechenden Erkenntnis­
wege beschritten werden müssen (etwa 
theologische Forschung oder synodale 
Beratung), ferner daß Entscheidungen 
ihre Zeit brauchen und Antworten nicht 
immer sofort abrufbar sind, schließlich 
daß - wie die Lehrgeschichte bestätigt -
Aussagen auch unzulänglich und unaus-

5 Zur Begrifflichkeit vgl. W. Kern u. a. (Hg.), Handbuch der Fundamentaltheologie, Bd. 4, Freiburg­
Basel-Wien 1988, 161-163. 

6 Bereits auf dem 1. Vatikanischen Konzil wurde in dem die Unfehlbarkeitsdefinition vorbereitenden Lehr­
text die Vorstellung einer einsamen, autarken, von Heiliger Scm'!ft und lebendiger. Tradi_ti?I_l absehenden 
Lehrentscheidung abgewiesen (DS 3069f); auch das .Ex sese ... der Unfehlbarke1tsdefinition steht dem 
nicht entgegen (vgl. A. Riedl, Die kirchliche Lehrautorität in Fragen der Moral nach den Aussagen des 
Ersten Vatikanischen Konzils, Freiburg-Basel-Wien 1979, 250-253. 278-282. 342f. 356). 
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SCWOCH se1n können und arum besserer des Bischofs Von Rom, auch wenn €  er nicht
Einsicht zugänglich bleiben. kraft höchster Lehrautorität spricht, ZUu

Letzteres weder 1€ Wirksamkeit des eisten (ist)”, wobei ©5 och einmal Unter-
Geistbeistandes och 1€e Autorität des schiede In der Art un:! Intensität dieser
Lehramtes era! dieser gereichen eher Aussagen gibt.’

he Lehre des Lehramtes 1St somıit eınehypertrophe und undifferenzierte Vorstel-
lungen ZUuU Nachteil) Wenn der Geist homogene wIıe auch keine statische
der Kirche die Erkenntnisbemühung nicht Größe Nicht jede Aussage ist In gleichem
erspart und s1e dabei auch der Gefahr feh- Maße gesichert. Wie sich eine Beschrän-
erhafter Auffassungen und Aussagen kung der Lehrautorität DZW. der Zustim-
nicht unbedingt enthebt, ist mıt Gewiß- mungspflicht auf das Untehlbare verbie-
eit seine Wirksamkeit doch insoweiıt tet, dürfen auch Unterschiede ıIn der
gegeben, als dasLehramtbeseinerAufga- Wahrheitsgewißheit nicht unterschlagen
be, die 1  hm Nnvertraut‘ Botschaft ZUuU werden. Da In einer Sache eiıne Lehraus-
bewahren und auszulegen, nicht wesent- Sq. ist, verwehrt arum nicht
ich und endgültig scheitern kann. Die schon Reflexion, Diskussion und Kritik
Grenzen der sicheren (1) Irrtumslosigkeit Wie immer diese rAN praktizieren se1n
(Unfehlbarkeit) lehramtlicher Aussagen mögen (waseineejgene Frage ist), bleibt
sind allerdings nicht schon jene der Wirk- doch auch dafür grundsätzlich Raum In
samkeit des Geistbeistandes, der Wahr- der Kirche. Dieser stellt nicht eLw: eıne
eit der Lehre und der Autorität des Lehr- Art Reservat gegenüber dem Lehramt dar,

Wo 1es anerkannt wird, wird sondern ist ausgewlesen durch jene abe
nicht versucht se1n, 1€eUnfehlbarkeit aus- und Aufgabe, die den Gläubigen als sol-
zuwelılten oder 1  e  hre Grenzen zZzu verwi- chen zukommt.
schen. Wo immer also das Lehramt als
solches, authentisch spricht, VerT- Das eugnis der Laienpflichtet grundsätzlich ZU[Fr Zustim-
MuUng. Weil ach den Worten des Il 'ati- Hatte och eın Textentwurf des Vatika-
kanums die Bischöfe „authentische, das Uums die Kirche als „eine Gesellschaft Vomn
heißt mıt derAutorität Christi ausgeruüste- Ungleichen“ bezeichnet, VOT allem weil

Lehrer“ SIN  d, die „.dem ihnen anvertrau- NuUur den einen die Heiligungs-, Lehr- und
ten 'olk die Botschaft Z.Uu Glauben und Leitungsvollmacht verliehen sei,ß und

hatte INa schon auf ] NewmansZUr Anwendung auf das sittliche Leben
verkünden)“ „mussen die Gläubigen) Artikel On Consulting the Faithful In the
mıiıt einem 1mM Namen Christi vorgeitrage- Matter of Doctrine“ (1859) mißfällig Tea-
nien Spruch ihres Bischofs In Glaubens- giert,” hat das Il Vatikanum eın ande-
und Sittensachen übereinkommen und res Selbstverständnis der Kirche ent-
ihm mıit religiös gegründetem Gehorsam wickelt bzw. bestätigt: die Kirche als das
anhangen“, welcher Gehorsam „n beson- durch Wort und Sakrament konstituierte,
derer Weise dem authentischen Lehramt hierarchisch gegliederte 'olk Gottes, das

Vgl Genaugenommen verlangt ıne Lehraussage, uch ein! solche moralischer Natur, primär
(gedankliche) „Zustimmung”, nicht (tätigen) Gehorsam“.
Die Abkürzungen der zıtierten Konzilsdokumente bedeuten: Apostolicam Actuositatem;
Gaudium et Spes; Lumen Gentium: Presbyterorum Ordinis:; Unitatis Redintegratio.
Erstes Schema ıner  ‘ Konstitution ber die Kirche, Kap. Neuner-Roos 369
Vgl Guitton, Mitbürgen der Wahrheit. Das Zeugnis der Laien Fragen der Glaubenslehre, Salzburg
19i  R
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gewogen sein können und darum besserer 
Einsicht zugänglich bleiben. 
Letzteres setzt weder die Wirksamkeit des 
Geistbeistandes noch die Autorität des 
Lehramtes herab (dieser gereichen eher 
hypertrophe und undifferenzierte Vorstel­
lungen zum Nachteil). Wenn der HI. Geist 
der Kirche die Erkenntnisbemühung nicht 
erspart und sie dabei auch der Gefahr feh­
lerhafter Auffassungen und Aussagen 
nicht unbedingt enthebt, so ist mit Gewiß­
heit seine Wirksamkeit doch insoweit 
gegeben, als das Lehramt bei seiner Aufga­
be, die ihm anvertraute Botschaft zu 
bewahren und auszulegen, nicht wesent­
lich und endgültig scheitern kann. Die 
Grenzen der sicheren (1) lrrtumslosigkeit 
(Unfehlbarkeit) lehramtlicher Aussagen 
sind allerdings nicht schon jene der Wirk­
samkeit des Geistbeistandes, der Wahr­
heit der Lehre und der Autorität des Lehr­
amtes. Wo dies anerkannt wird, wird man 
nicht versucht sein, die Unfehlbarkeit aus­
zuweiten oder ihre Grenzen zu verwi­
schen. Wo immer also das Lehramt als 
solches, d. h. authentisch spricht, ver­
pflichtet es grundsätzlich zur Zustim­
mung. Weil nach den Worten des II. Vati­
kanums die Bischöfe „authentische, das 
heißt mit der Autorität Christi ausgerüste­
te Lehrer" sind, die „dem ihnen anvertrau­
ten Volk die Botschaft zum Glauben und 
zur Anwendung auf das sittliche Leben 
(verkünden)': ,,müssen (die Gläubigen) 
mit einem im Namen Christi vorgetrage­
nen Spruch ihres Bischofs in Glaubens­
und Sittensachen übereinkommen und 
ihm mit religiös gegründetem Gehorsam 
anhangen", welcher Gehorsam „in beson­
derer Weise dem authentischen Lehramt 

des Bischofs von Rom, auch wenn er nicht 
kraft höchster Lehrautorität spricht, zu 
leisten (ist)°, wobei es noch einmal Unter­
schiede in der Art und Intensität dieser 
Aussagen gibt. 7 

Die Lehre des Lehramtes ist somit keine 
homogene wie auch keine statische 
Größe. Nicht jede Aussage ist in gleichem 
Maße gesichert. Wie sich eine Beschrän­
kung der Lehrautorität bzw. der Zustim­
mungspflicht auf das Unfehlbare verbie­
tet, so dürfen auch Unterschiede in der 
Wahrheitsgewißheit nicht unterschlagen 
werden. Daß in einer Sache eine Lehraus­
sage ergangen ist, verwehrt darum nicht 
schon Reflexion, Diskussion und Kritik. 
Wie immer diese zu praktizieren sein 
mögen (was eine eigene Frage ist), so bleibt 
doch auch dafür grundsätzlich Raum in 
der Kirche. Dieser stellt nicht etwa eine 
Art Reservat gegenüber dem Lehramt dar, 
sondern ist ausgewiesen durch jene Gabe 
und Aufgabe, die den Gläubigen als sol­
chen zukommt. 

3. Das Zeugnis der Laien 

Hatte noch ein Textentwurf des I. Vatika­
nums die Kirche als „eine Gesellschaft von 
Ungleichen" bezeichnet, vor allem weil 
nur den einen die Heiligungs-, Lehr- und 
Leitungsvollmacht verliehen sei, 8 und 
hatte man zuvor schon auf J. H. Newmans 
Artikel ,On Consulting the Faithful in the 
Matter of Doctrine" (1859) mißfällig rea­
giert, 9 so hat das II. Vatikanum ein ande­
res Selbstverständnis der Kirche ent­
wickelt bzw. bestätigt: die Kirche als das 
durch Wort und Sakrament konstituierte, 
hierarchisch gegliederte Volk Gottes, das 

7 Vgl. l.G 25. - Genaugenommen verlangt eine Lehraussage, auch eine solche moralischer Natur, primär 
(gedankliche) .Zustimmung", nicht (tätigen) .,Gehorsam". 
Die Abkürzungen der zitierten Konzilsdokumente bedeuten: AA = Apostolicam Actuositatem; GS = 
Gaudium et Spes; l.G = Lumen Gentium; PO = Presbyterorum Ordinis; UR = Unitatis Redintegratio. 

8 Erstes Schema einer Konstitution über die Kirche, Kap. 10 (Neuner-Roos 369). 
9 Vgl. J. Guitton, Mitbürgen der Wahrheit. Das Zeugnis der Laien in Fragen der Glaubenslehre, Salzburg 

1964. 
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mıit dem Heilsgeheimnis Christi seinen bar gewordene Engpässe auf seiten der
Weg durch die Geschichte ımmt. Damit sträger kompensieren soll
hat das ONZ]1. alle durch 1€e Taufe Wenn aber die Laien nicht einfachhin
stus angegliederten und mıit dem Geist Rezipienten amtlicher Lehren und We:i-
gesalbten Gläubigen ihrem irche-sein SIN  d, dann haben S1e nicht erst auf
unüberhörbar gewürdigt. Die La:  jen solche arten, sondern immer ent-
bestimmen sichnnicht mehr zuerst als sprechend den jeweiligen Möglichkeiten
die dem hierarchischen Unterstell- ın der motivierenden und kritischen
ten, sondern pOositıv als „des priesterli- ihres Glaubens celber ZUu denken, Zu

chen, prophetischen und königlichen forschen, zu prüfen, miteinander Z.Uu era-
Amtes Christi auf ihre Weise teilhaftig“, ten, ZUu urteilen und Zu handeln, alles In
als ausgerustete Zeugen des Evangeliums allem ihren ‚Glaubenssinn“ Z aktuie-
1n der ' elt .10 ql und ihre 1mM (Gewissen gründende Ver-
Obwohl der Glaube des einzelnen Chri- antwortung wahrzunehmen. Reichtum
sten „Vvom Hören kommt“ und dieses und Wachstum der Glaubenserkenntnis
H  oren Nur durch authentische Sendung in der Kirche (gerade auch In Fragen der
möglichwird (vgl Röm 10, 17), ist  S der Glaubenspraxis) stammen nicht
einzelne nicht Empfänger amtlicher numerisch vielfachem Widerhall ehr-
Verkündigung, sondern seinerseits befä- amtlicher Vorgaben, sondern sind auf-
higt und beruten, die Wahrheit des lau- grund des vielfältigen Wirkens des
ens immer tiefer erfassen SsOwle treu Geistes polygenetischer Natur, wiewohl
und konsequent 1M (persönlichen, beruf- nicht hne Struktur und Konvergenz.‘*
lichen, familiären und öffentlichen) Leben Tatsächlich geschah und geschieht die

verwirklichen. Die Lehramtsträger Vertiefung und Verlebendigung des Tau-
ens immer wieder auch durch Nicht-können weder beanspruchen och WUunNn-

schen, sich allein auf diese Erkenntnis ZUu amtstrager, die dabei In Kontflikt mıiıt ihrer
verstehenund sich s1e bemühen, Umgebung, Ja eidvoll für beide
VOIn den Gläubigen lediglich Aufmerk- Seiten mıiıt dem geraten können.
samkeit und ‚ustimmung zZzu erwarten; Jedenfalls kann die „Kirchlichkeit“ der
vielmehr sind diese dazu ZUu ermutigen Laien unbeschadet ihrer Verpflichtung
und darin ZUu fördern, mehr und mehr als gegenüber dem Amt nicnaht auf diese
die leben und wirken, die s1e als konzentriert der SdI reduziert werden.
Getaufte und Gefirmte SIN Diese Als Gilieder Leibe Christi haben 1e
ursprüngliche Würde der Laienchristen La  jen arum 1n der Kirche sehr wohl mıiıt-

istanzuerkennen, ekklesiologisch zureden undVerantwortungZu tragen, die
begründet und bedeutet nicht efw.: eıne ja nicht weniger iıhre Kirche ist. Die
großmütig gewährte Konzession, eın Bewußtwerdung und Neubelebung dieser
sympathieheischendes bzw. permissives 1m Christsein begründeten Verantwort-

ichkeit gehört ZUu den erfreulichsten Zei-Eingehen auf die moderne Autoritätskri-
tik und Demokratisierungstendenz oder chen der Nachkonzilszeit; s1e darf der
eine bloße Verlegenheitslösung, die SpUr- Kirche nicht mehr verlorengehen (etwa

35; vgl uch ohannes aul IT., pOS! Schreiben ‚Christfideles laici“ (1988) bes. 8—17.
11 Vgl dazu Kern/F-J. Niemann, Theologische Erkenntnislehre, Düsseldorf 1981, 178—185

Bedenkenswert formuliert Möhler: „Zwei Extreme 1im kirchlichen Leben sind ber möglich; s1e sind
W  ın eın jeder der WECe] einer alles seıin 311 .g mu ber weder ıner noch jeder alles seıin wollen;
alles können LUr alle sein, und die Einheit aller 1Ur eın Ganzes (zit. bei Seckler, Die schieten Wände
des Lehrhauses. Katholizität als Herausforderung, Freiburg— Basel—Wien 1988, 104)
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mit dem Heilsgeheimnis Christi seinen 
Weg durch die Geschichte nimmt. Damit 
hat das Konzil alle durch die Taufe Chri­
stus angegliederten und mit dem HI. Geist 
gesalbten Gläubigen in ihrem Kirche-sein 
unüberhörbar gewürdigt. Die Laien 
bestimmen sich nun nicht mehr zuerst als 
die dem hierarchischen Amt Unterstell­
ten, sondern positiv als ,,des priesterli­
chen, prophetischen und königlichen 
Amtes Christi auf ihre Weise teilhaftig", 
als ausgerüstete Zeugen des Evangeliums 
in der Welt. 10 

Obwohl der Glaube des einzelnen Chri­
sten „vom Hören kommt" und dieses 
Hören nur durch authentische Sendung 
möglich wird (vgl. RömlO, 14f .17), ist der 
einzelne nicht nur Empfänger amtlicher 
Verkündigung, sondern seinerseits befä­
higt und berufen, die Wahrheit des Glau­
bens immer tiefer zu erfassen sowie treu 
und konsequent im (persönlichen, beruf­
lichen, familiären und öffentlichen) Leben 
zu verwirklichen. Die Lehramtsträger 
können weder beanspruchen noch wün­
schen, sich allein auf diese Erkenntnis zu 
verstehen und sich um sie zu bemühen, um 
von den Gläubigen lediglich Aufmerk­
samkeit und Zustimmung zu erwarten; 
vielmehr sind diese dazu zu ermutigen 
und darin zu fördern, mehr und mehr als 
die zu leben und zu wirken, die sie als 
Getaufte und Gefirmte sind. Diese 
ursprüngliche Würde der Laienchristen 
anzuerkennen, ist ekklesiologisch 
begründet und bedeutet nicht etwa eine 
großmütig gewährte Konzession, ein 
sympathieheischendes bzw. permissives 
Eingehen auf die moderne Autoritätskri­
tik und Demokratisierungstendenz oder 
eine bloße Verlegenheitslösung, die spür-

bar gewordene Engpässe auf seiten der 
Amtsträger kompensieren soll. 
Wenn aber die Laien nicht einfachhin 
Rezipienten amtlicher Lehren und Wei­
sungen sind, dann haben sie nicht erst auf 
solche zu warten, sondern - immer ent­
sprechend den jeweiligen Möglichkeiten 
- in der motivierenden und kritischen 
Kraft ihres Glaubens selber zu denken, zu 
forschen, zu prüfen, miteinander zu bera­
ten, zu urteilen und zu handeln, alles in 
allem: ihren ,,Glaubenssinn"11 zu aktuie­
ren und ihre im Gewissen gründende Ver­
antwortung wahrzunehmen. Reichtum 
und Wachstum der Glaubenserkenntnis 
in der Kirche (gerade auch in Fragen der 
Glaubenspraxis) stammen nicht aus 
numerisch vielfachem Widerhall lehr­
amtlicher Vorgaben, sondern sind auf­
grund des vielfältigen Wirkens des HI. 
Geistes polygenetischer Natur, wiewohl 
nicht ohne Struktur und Konvergenz.12 

Tatsächlich geschah und geschieht die 
Vertiefung und Verlebendigung des Glau­
bens immer wieder auch durch Nicht­
amtsträger, die dabei in Konflikt mit ihrer 
Umgebung, ja sogar - leidvoll für beide 
Seiten - mit dem Amt geraten können. 
Jedenfalls kann die „Kirchlichkeit" der 
Laien - unbeschadet ihrer Verpflichtung 
gegenüber dem Amt - nicht auf diese 
konzentriert oder gar reduziert werden. 
Als Glieder am Leibe Christi haben die 
Laien darum in der Kirche sehr wohl mit­
zureden und Verantwortung zu tragen, die 
ja nicht weniger ihre Kirche ist. Die 
Bewußtwerdung und Neubelebung dieser 
im Christsein begründeten Verantwort­
lichkeit gehört zu den erfreulichsten Zei­
chen der Nachkonzilszeit; sie darf der 
Kirche nicht mehr verlorengehen (etwa 

10 l.G 31. 34. 35; vgl. auch Johannes Paul II., Apost. Schreiben „Christfideles laici" (1988), bes. 8-17. 
11 Vgl. dazu W. Kern/F.-J. Niemann, Theologische Erkenntnislehre, Düsseldorf 1981, 178-185. 
12 Bedenkenswert formuliert/. A. Möhler: ,,Zwei Extreme im kirchlichen Leben sind aber möglich; sie sind: 

wenn ein jeder oder wenn einer alles sein will ... ; es muß aber weder einer noch jeder alles sein wollen; 
alles können nur alle sein, und die Einheit aller nur ein Ganzes" (zit. bei M. Seckler, Die schiefen Wände 
des Lehrhauses. Katholizität als Herausforderung, Freiburg-Basel-Wien 1988, 104). 
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dadurch, sich die La:  j1en müde der der Welt ist  - nicht integralistisch verste-
resignıert ihren Privatbereich zurück- hen, als gehe arum, den geschwunde-
ziehen). 1C zuletzt kommt s1e In der gesellschaftlichen Einfluß der IC
(haupt- oder nebenberuflichen) Übernah- zurückzuerobern, gefährdete Positionen

kirchlicher Dienste ZUIMn Ausdruck halten der doch das „Image der Kir-
(wobei treilich die Gefahr einer gewissen che zZzu verbessern obschon Mißverständ-
„Klerikalisierung“ etwa als Gegenbewe- nısse abgebaut werden sollen). Die Ver-
gZung der früher sehr betonten Unter- christlichung der weltlichen Bereiche VeTl-

ordnung der als Zeichen einer Abwer- steht sich als deren Humanisierunggemäß
tung des Dienstes der Welt nicht der befreienden Wahrheit ber den Men-
übersehen werden sollte??). schen, wWIe s1e ın Jesus Christus als Liebe
Gleichwohl haben es die Laien insgesamt undHoffnung erschlossen ist achdieser
VOT lem muıt den ‚weltlichen ingen Z in der Kirche weıter ausgelegten Wahrheit
tun. Hier leben und handeln sS1e: In Ehe des Glaubens, aus der sich bestimmte
und Familie, 1M Beruf, in der Freizeit, Wertkonstellationen ergeben, richtet der
gesellschaftlichen Organisationen, Christ sein Urteilen und Handeln der
Öffentlichen Belangen, 1im politischen Welt aus, indem erA diesem Ziel derVer-
Geschehen; 1er ıst auch der ihres christlichung) aQus der ihm eigenen Sach-
Christseins, der zugleich ihr besonderes kenntnis und Praxiserfahrung heraus, die
Aufgabenfeld bedeutet. Dies hat das Kon- angesichts der Komplexität der Probleme
zil deutlich und nachdrücklich herausge- zunehmend wichtiger und schwieriger)
stellt. h1e Welt, die die Welt Gottes und werden, wenigstens schrittweise die ent-
des Menschen ist, darf und muß ernstge- sprechenden Bedingungen zu schaffen
ımen werden. Sache und Aufgabe der sucht.!®
Laien ist näherhin, „in der Verwaltung Die (vom Konzil eigens hervorgehobene)
und gottgemäßen Regelung der zeitlichen spezifische Zuständigkeit der Laien ın den
inge das Reich Gottes rAN suchen“‘, anders weltlichen Bereichen! fußt auf deren
sa „alle zeitlichen inge, mıit denen Sachkompetenz, meınt aber auch eiıne
S1IEe CNg verbunden sind, ZUu durchleuch- Aufgabe, nämlich diese Bereiche 1mM Lich-
ten und ordnen, S1e immer Christus des Evangeliums bzw. des Glaubens Z.Uu

entsprechend geschehen und sich ent- gestalten. Die Seelsorger können Jer
wickeln un! Zu des Schöpfers und nicht immerVon sich mıiıt einer fertigen

Antwort dienen.!? ine solche kann sichErlösers gereichen‘”,!“ auf eine kurze For-
mel gebracht: die irdischen Pflichten 1Im überhaupt als schwierig erweisen,
Geist des Evangeliums erfüllen DZw. cselbst unter Christen un! bei gleicher
.das Gottes 1 Leben der profanen Gewissenhaftigkeit eın unterschiedliches
Gesellschaft ZUr Geltung ZUu bringen.”$ Urteil möglich ist, wobei keine Seite die
Die konzipierte Aufgabe der La  1J1en in Autorität der Kirche ausschließlich für

Es ist Ja wohl keine Frage, ob heute beispielsweise her Lektoren, Kommunionspendern und Pfarrge-
meinderäten fehlt derber U, d., christlichen Mediengestaltern, Betriebsleitern, Produzenten, Wissen-
schaftlern und Politikern, die ın ihrem Bereich Alternativen den immer wieder beklagten Mißständen
entwickeln und praktizieren.14

15 43; ähnlich
konkretisiert das jel als Hinordnung der Güter Nutzen aller Menschen unordert die OÖOrien-

lerung Gottes Schöpfung un!| Wort bzw. ql christlichen ewissen.
36; 43;

Vgl

Riedl / Das Wort der Bischöfe und das Zeugnis der Gläubigen 31 

dadurch, daß sich die Laien müde oder 
resigniert in ihren Privatbereich zurück­
ziehen). Nicht zuletzt kommt sie in der 
(haupt- oder nebenberuflichen) Übernah­
me kirchlicher Dienste zum Ausdruck 
(wobei freilich die Gefahr einer gewissen 
,,Klerikalisierung" - etwa als Gegenbewe­
gung zu der früher so sehr betonten Unter­
ordnung oder als Zeichen einer Abwer­
tung des Dienstes in der Welt - nicht 
übersehen werden sollte13). 

Gleichwohl haben es die Laien insgesamt 
vor allem mit den „weltlichen Dingen" zu 
tun. Hier leben und handeln sie: in Ehe 
und Familie, im Beruf, in der Freizeit, in 
gesellschaftlichen Organisationen, in 
öffentlichen Belangen, im politischen 
Geschehen; hier ist auch der Ort ihres 
Christseins, der zugleich ihr besonderes 
Aufgabenfeld bedeutet. Dies hat das Kon­
zil deutlich und nachdrücklich herausge­
stellt. Die Welt, die die Welt Gottes und 
des Menschen ist, darf und muß ernstge­
nommen werden. Sache und Aufgabe der 
Laien ist es näherhin, ,,in der Verwaltung 
und gottgemäßen Regelung der zeitlichen 
Dinge das Reich Gottes zu suchen", anders 
gesagt: ,,alle zeitlichen Dinge, mit denen 
sie eng verbunden sind, so zu durchleuch­
ten und zu ordnen, daß sie immer Christus 
entsprechend geschehen und sich ent­
wickeln und zum Lob des Schöpfers und 
Erlösers gereichen", 14 auf eine kurze For­
mel gebracht: die irdischen Pflichten im 
Geist des Evangeliums zu erfüllen bzw. 
„das Gebot Gottes im Leben der profanen 
Gesellschaft zur Geltung zu bringen."15 

Die so konzipierte Aufgabe der Laien in 

der Welt ist nicht integralistisch zu verste­
hen, als gehe es darum, den geschwunde­
nen gesellschaftlichen Einfluß der Kirche 
zurückzuerobern, gefährdete Positionen 
zu halten oder doch das „Image" der Kir­
che zu verbessern ( obschon Mißverständ­
nisse abgebaut werden sollen). Die Ver­
christlichung der weltlichen Bereiche ver­
steht sich als deren Humanisierung gemäß 
der befreienden Wahrheit über den Men­
schen, wie sie in Jesus Christus als Liebe 
und Hoffnung erschlossen ist. Nach dieser 
in der Kirche weiter ausgelegten Wahrheit 
des Glaubens, aus der sich bestimmte 
Wertkonstellationen ergeben, richtet der 
Christ sein Urteilen und Handeln in der 
Welt aus, indem er zu diesem Ziel (der Ver­
christlichung) aus der ihm eigenen Sach­
kenntnis und Praxiserfahrung heraus, die 
angesichts der Komplexität der Probleme 
zunehmend wichtiger (und schwieriger) 
werden, wenigstens schrittweise die ent­
sprechenden Bedingungen zu schaffen 
sucht. 16 

Die (vom Konzil eigens hervorgehobene) 
spezifische Zuständigkeit der Laien in den 
weltlichen Bereichen17 fußt auf deren 
Sachkompetenz, meint aber auch eine 
Aufgabe, nämlich diese Bereiche im Lich­
te des Evangeliums bzw. des Glaubens zu 
gestalten. Die Seelsorger können hier gar 
nicht immer von sich aus mit einer fertigen 
Antwort dienen. 18 Eine solche kann sich 
überhaupt als schwierig erweisen, so daß 
selbst unter Christen und bei gleicher 
Gewissenhaftigkeit ein unterschiedliches 
Urteil möglich ist, wobei keine Seite die 
Autorität der Kirche ausschließlich für 

13 Es ist ja wohl keine Frage, ob es heute beispielsweise eher an Lektoren, Kommunionspendern und Pfarrge­
meinderäten fehlt oder aber u. a. an christlichen Mediengestaltern, Betriebsleitern, Produzenten, Wissen­
schaftlern und Politikern, die in ihrem Bereich Alternativen zu den immer wieder beklagten Mißständen 
entwickeln und praktizieren. 

14 IG 31. 
15 GS 43; ähnlich AA 7. 
16 IG 36 konkretisiert das Ziel als Hinordnung der Güter zum Nutzen aller Menschen und fordert die Orien­

tierung an Gottes Schöpfung und Wort bzw. am christlichen Gewissen. 
17 Vgl. IG 36; GS 43; AA 7. 
18 Vgl. GS 33. 43. 
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sich Anspruch nehmen darf.” Das dern VOTI allem eın Sich-Öffnen gegenüber
kirchliche ‚hramt prätendiert somıt dem göttlichen Geist der Wahrheit und
weder eine Allein- och eiıne Allkompe- der Liebe Dazu kommt allerdings die
tenz, sondern ist sich der Grenzen dessen, Bemühung um eine umfassende und ges1i-
S es aus sich bzw. Aaus theologischen cherte achkenntnis, 1e Zu erheben Aut-
Gründen / durchaus gabe der einschlägigen Wissenschaften ist
bewußt In gesellschaftlichen ragen ist Die zutreffende und verständliche Ver-
ihm die Sachkompetenz der La  J1en \VeI- mittlung ihrer Ergebnisse stellt eiıine ejıgene
zichtbar, deren christliches ugnis Aufgabe dar) Setzt jedes verantwort-
überdies nicht selbstgenügsam außer acht liche, klugeund humaneHandelnTe-
lassen kann Lehramt und Laien sind ter eine hinreichende Kenntnis der
damit auf eine Kommunikation verwile- sachlichen Gegebenheiten und Folgen
. Sie hat wI1e die „communi0” derKir- VOTaUS, ist erst recht in gesellschaftli-
che selbst bestimmte Strukturen, die 6S chen Fragen unerläßlich, ber das ent-

beachten gilt sprechende Sachwissen verfügen Dies
wiederum verlangt, sich die wenden

Strukturgesetze der Kommunikation und auf die ZUu hören, die aufgrund ihrer
Sachkompetenz Gültiges Z.u Sagenen

Zunächst ist diese Kommunikation nicht Damit ist das Handlungsurteil nicht eiw:;
als eıne solche „VoNn ben ach unten“ und die Experten delegiert, da Sachver-
umgekehrt denken, sondern 1n einem haltsaussagen och kein Werturteil abge-
Modell der Zuordnung VON hramt und ben, auch S1C die Entscheidung
Laien innerhalb der einen Gemeinschatt sehr ohl auf S1e stutzt. Immer aber geht
des Volkes Gottes SOWIle der Hinordnung neben der Kenntnis der Sachzusam-
beider auf eıne gemeinsame Mitte, die menhänge auch n die Erkundung Ziel  er
Botschaft und das Geheimnis Chrristi. Möglichkeiten bzw. Aufgaben, die sich
uch bei einer SO verstandenen Zuord- abzeichnen, deren Wahrnehmung ler-
NUuNSZ sind Konflikte nicht ausgeschlossen; dings eine besondere Sensibilität VOIauUu$S-
deshalb SIN! Überlegungen anzustellen, SEeT{Z| bs handelt sich 1erU as, WAas das
wIlı1e mıit ihnen umzugehen ist, insbeson- Konzil die dem einzelnen Christen wıe der
ere welche Wege hierzu die Glaubens- Kirche als solcher gebotene Erkenntnis
botschaft selbst die Beteiligten weist. und Deutung der „Zeichen der Zeit“
Sodann ist 1e Erkenntnis dessen, wIıe der genannt hat20
Gilaube in denverschiedenen Lebensberei- ach seıner außeren Seite hin stellt sich
chen Zu verwirklichen ist bzw. wIıe die dieser Erkenntnisprozeß als eın Aus-
weltlichen Bereiche1Licht des Glaubens tausch VON Kenntnissen und Erfahrun-
ZUu gestalten SIN  d, allen Christen aufgege- gCN, Meinungen un: Überzeugungen
ben und geschieht grundsätzlich ıIn einem innerhalb der Kirche dar, die anderen ZUr

freilich nicht strukturlosen Zesamt- Anregung dienen sollen, sich aber auch
kirchlichen Prozeß. Dieser schließt nlıe- der Kritik stellen müuüssen. In diesen Auße-
manden aus, wiewohl © tatsächlich nicht / unter 1€e€ auch das persönliche
Von allen gleichermaßen mitgetragen Lebenszeugnis zı rechnen ist, trıtt eine
wird In seinerTiete ist  x auch nicht allein Vielfalt VvVon Gesichtspunkten zutage, 1n
Leistung des menschlichen Geistes, SONMN- der sich sehr ohl auch unterschiedliche

Vgl
Vgl 11; 1 T
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sich in Anspruch nehmen darf .19 Das 
kirchliche Lehramt prätendiert somit 
weder eine Allein- noch eine Allkompe­
tenz, sondern ist sich der Grenzen dessen, 
was es aus sich bzw. aus theologischen 
Gründen zu sagen vermag, durchaus 
bewußt. In gesellschaftlichen Fragen ist 
ihm die Sachkompetenz der Laien unver­
zichtbar, deren christliches Zeugnis es 
überdies nicht selbstgenügsam außer acht 
lassen kann. Lehramt und Laien sind 
damit auf eine Kommunikation verwie­
sen. Sie hat -wie die "communio" der Kir­
che selbst - bestimmte Strukturen, die es 
zu beachten gilt. 

4. Strukturgesetze der Kommunikation 

Zunächst ist diese Kommunikation nicht 
als eine solche „von oben nach unten" und 
umgekehrt zu denken, sondern in einem 
Modell der Zuordnung von Lehramt und 
Laien innerhalb der einen Gemeinschaft 
des Volkes Gottes sowie der Hinordnung 
beider auf eine gemeinsame Mitte, die 
Botschaft und das Geheimnis Christi. 
Auch bei einer so verstandenen Zuord­
nung sind Konflikte nicht ausgeschlossen; 
deshalb sind Überlegungen anzustellen, 
wie mit ihnen umzugehen ist, insbeson­
dere welche Wege hierzu die Glaubens­
botschaft selbst die Beteiligten weist. 
Sodann ist die Erkenntnis dessen, wie der 
Glaube in den verschiedenen Lebensberei­
chen zu verwirklichen ist bzw. wie die 
weltlichen Bereiche im Licht des Glaubens 
zu gestalten sind, allen Christen aufgege­
ben und geschieht grundsätzlich in einem 
- freilich nicht strukturlosen - gesamt­
kirchlichen Prozeß. Dieser schließt nie­
manden aus, wiewohl er tatsächlich nicht 
von allen gleichermaßen mitgetragen 
wird. In seiner Tiefe ist er auch nicht allein 
Leistung des menschlichen Geistes, son-

19 Vgl. GS 43. 
20 Vgl. GS 4. 11; AA 14; UR 4; PO 9. 

dem vor allem ein Sich-Öffnen gegenüber 
dem göttlichen Geist der Wahrheit und 
der Liebe. Dazu kommt allerdings die 
Bemühung um eine umfassende und gesi­
cherte Sachkenntnis, die zu erheben Auf­
gabe der einschlägigen Wissenschaften ist 
(Die zutreffende und verständliche Ver­
mittlung ihrer Ergebnisse stellt eine eigene 
Aufgabe dar). Setzt jedes verantwort­
liche, kluge und humane Handeln konkre­
ter Art eine hinreichende Kenntnis der 
sachlichen Gegebenheiten und Folgen 
voraus, so ist es erst recht in gesellschaftli­
chen Fragen unerläßlich, über das ent­
sprechende Sachwissen zu verfügen. Dies 
wiederum verlangt, sich an die zu wenden 
und auf die zu hören, die aufgrund ihrer 
Sachkompetenz Gültiges zu sagen haben. 
Damit ist das Handlungsurteil nicht etwa 
an die Experten delegiert, da Sachver­
haltsaussagen noch kein Werturteil abge­
ben, auch wenn sich die Entscheidung 
sehr wohl auf sie stützt. Immer aber geht 
es neben der Kenntnis der Sachzusam­
menhänge auch um die Erkundung neuer 
Möglichkeiten bzw. Aufgaben, die sich 
abzeichnen, deren Wahrnehmung aller­
dings eine besondere Sensibilität voraus­
setzt. Es handelt sich hier um das, was das 
Konzil die dem einzelnen Christen wie der 
Kirche als solcher gebotene Erkenntnis 
und Deutung der "Zeichen der Zeit" 
genannt hat. 20 

Nach seiner äußeren Seite hin stellt sich 
dieser Erkenntnisprozeß als ein Aus­
tausch von Kenntnissen und Erfahrun­
gen, Meinungen und Überzeugungen 
innerhalb der Kirche dar, die anderen zur 
Anregung dienen sollen, sich aber __ auch 
der Kritik stellen müssen. In diesen Auße­
rungen, unter die auch das persönliche 
Lebenszeugnis zu rechnen ist, tritt eine 
Vielfalt von Gesichtspunkten zutage, in 
der sich sehr wohl auch unterschiedliche 
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Sichtweisen und Betroffenheiten einzel- Kommunikation Gesagte auch hiertür ın
Personen der einzelner Personen- Geltung Wiederum ist das Verhältnis VOomn

gruppen offenbaren können (wobei dann Theologie und hramt VOT allem als
zwischen der persönlichen Rücksichtnah- Zuordnung sehen, in der beide

und dem Blick auf das Ganze zZzu VeTl- unterschiedlicher Aufgabenstellung
mitteln ist) uchWEe€e 1evielen und VeTl- ihrer Hinordnung auf das eine Wort und
schiedenen Stimmen Von Christen eine 'olk Gottes verbunden SIN  d. Die Theolo-
gewisse Unruhe und Verunsicherung mıit g1e kann das Lehramt nicht etzen, das
sich bringen mOögen, darf und soll ın der Lehramt der Theologie nicht
Kirche eiıne „Öffentliche Meinung‘ geben, Soll aber die Theologie ihre Aufgabe

erfüllen, mu(ß S1e sowohl VON Bevormun-der die Gläubigen 1.  4  hre christlichen
Überzeugungen bezüglich der verschiede- dung als auch von Bemächtigung und

Erwartungsdruck (von welcher Seite auchnen Lebensaufgaben und Zeitprobleme
artikulieren. Weil hierzu jedoch bloße immer) frei se1n. Damit sind reilich
‚veröffentlichte Meinungen” nicht genu- die Rahmenbedingungen für die theologi-
geNn, bedartf des offenen Gesprächs und sche Arbeit geschaftfen, die ethodi-
der redlichen Diskussion Christen, scher Hinsicht 1n der Öffentlichkeit der
und darüber hinaus des „freien Wortes ıIn Kirche und der Gesellschaft geschieht,
der IC Rahner), das freilich SIC. der Diskussion aussetz und sich
immer auch eın verantwortliches und auf- immer wieder des ittels der Fachdiskus-
bauendes Wort z se1ıin hat Hier kommt S10N bedient, und 1e sich inhaltlicher
den verschiedenen Synoden, Räten und Hinsicht insbesondere mıit gewichtigen
Gremien eine besondere Bedeutung und dringlichen Fragen und J1erın auch

die Amtsträger richtet sich die TWAaTr- solchen aus dem gesellschaftlichen
tung, diese Meinungsbildung in der Kir- Bereich Z betfassen hat
che nicht zZu verhindern, sondern Schließlich kommt eSs ıIn diesem SANZENbegrüßen undZunterstutzen, WOZU auch Prozeß dem Lehramt seinen Verlaufgehört, darauf sehen, die Bedin- durch Vorgaben und Interventionen zZzueiıiner ehrlichen Meinungsäuße- steuern und seine Ergebnisse bezug auf
rung und eines fruchtbaren Meinungsaus- die Übereinstimmung mıt der Glaubens-tausches gewahrt bleiben und auch Kon- botschaft autoritativ, gegebenentfallsflikte 1n entsprechender We  1Se aus;  Ta-
SCn werden). Ein solcherart gegebenes letztverbindlich beurteilen.

Nicht sehrdie Wahrheitserkenntnis, fürZeugnis der Laien erfüllt durchaus einen
Dienst Lehramt. die 65 in der Kirche eın Privileg gibt, ist

selıne spezifische Sache als vielmehr 1e
ıne besondere Bedeutung kommt In Sicherung und authentische Bezeugung
diesem Erkenntnisprozeß der Theologie der Wahrheit.?! Da aber der christliche

Ihr Selbstverständnis und darin wle- Glaube nicht ur durch dogmatische Irr-
der ihr Verhältnis ZU hramt ist zumal umer, sondern auch VvVon der Praxisseite
ın den etzten Jahren intensiv diskutiert her um se1ine Identität gebrac) werden
worden. Grundsätzlich bleibt das bisher kann, fallen dieser Rücksicht
zu den Strukturgesetzen innerkirchlicher 1M großen Rahmen der Fragen der Moral

21 Seckler, Kirchliches Lehramt und theologische Wissenschaft. Geschichtliche Aspekte, Probleme
und Lösungselemente, Kern (He.), Die Theologie und das Lehramt, Freiburg— Basel—Wien 1982,
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Sichtweisen und Betroffenheiten einzel­
ner Personen oder einzelner Personen­
gruppen offenbaren können (wobei dann 
zwischen der persönlichen Rücksichtnah­
me und dem Blick auf das Ganze zu ver­
mitteln ist). Auch wenn die vielen und ver­
schiedenen Stimmen von Christen eine 
gewisse Unruhe und Verunsicherung mit 
sich bringen mögen, darf und soll es in der 
Kirche eine „öffentliche Meinung" geben, 
in der die Gläubigen ihre christlichen 
Überzeugungen bezüglich der verschiede­
nen Lebensaufgaben und Zeitprobleme 
artikulieren. Weil hierzu jedoch bloße 
,,veröffentlichte Meinungen" nicht genü­
gen, bedarf es des offenen Gesprächs und 
der redlichen Diskussion unter Christen, 
und darüber hinaus des „freien Wortes in 
der Kirche" (K. Rahner), das freilich 
immer auch ein verantwortliches und auf­
bauendes Wort zu sein hat. Hier kommt 
den verschiedenen Synoden, Räten und 
Gremien eine besondere Bedeutung zu. 
An die Amtsträger richtet sich die Erwar­
tung, diese Meinungsbildung in der Kir­
che nicht zu verhindern, sondern zu 
begrüßen und zu unterstützen, wozu auch 
gehört, darauf zu sehen, daß die Bedin­
gungen einer ehrlichen Meinungsäuße­
rung und eines fruchtbaren Meinungsaus­
tausches gewahrt bleiben (und auch Kon­
flikte in entsprechender Weise ausgetra­
gen werden). Ein solcherart gegebenes 
Zeugnis der Laien erfüllt durchaus einen 
Dienst am Lehramt. 

Eine besondere Bedeutung kommt in 
diesem Erkenntnisprozeß der Theologie 
zu. Ihr Selbstverständnis und darin wie­
der ihr Verhältnis zum Lehramt ist zumal 
in den letzten Jahren intensiv diskutiert 
worden. Grundsätzlich bleibt das bisher 
zu den Strukturgesetzen innerkirchlicher 

Kommunikation Gesagte auch hierfür in 
Geltung. Wiederum ist das Verhältnis von 
Theologie und Lehramt vor allem als 
Zuordnung zu sehen, in der beide trotz 
unterschiedlicher Aufgabenstellung in 
ihrer Hinordnung auf das eine Wort und 
Volk Gottes verbunden sind. Die Theolo­
gie kann das Lehramt nicht ersetzen, das 
Lehramt der Theologie nicht entraten. 
Soll aber die Theologie ihre Aufgabe 
erfüllen, muß sie sowohl von Bevormun­
dung als auch von Bemächtigung und 
Erwartungsdruck (von welcher Seite auch 
immer) frei sein. Damit sind freilich nur 
die Rahmenbedingungen für die theologi­
sche Arbeit geschaffen, die in methodi­
scher Hinsicht in der Öffentlichkeit der 
Kirche und der Gesellschaft geschieht, 
sich der Diskussion aussetzt und sich 
immer wieder des Mittels der Fachdiskus­
sion bedient, und die sich in inhaltlicher 
Hinsicht insbesondere mit gewichtigen 
und dringlichen Fragen - und hierin auch 
solchen aus dem gesellschaftlichen 
Bereich - zu befassen hat. 

Schließlich kommt es in diesem ganzen 
Prozeß dem Lehramt zu, seinen Verlauf 
durch Vorgaben und Interventionen zu 
steuern und seine Ergebnisse in bezug auf 
die Übereinstimmung mit der Glaubens­
botschaft autoritativ, gegebenenfalls 
sogar letztverbindlich zu beurteilen. 
Nicht so sehr die Wahrheitserkenntnis, für 
die es in der Kirche kein Privileg gibt, ist 
seine spezifische Sache als vielmehr die 
Sicherung und authentische Bezeugung 
der Wahrheit. 21 Da aber der christliche 
Glaube nicht nur durch dogmatische Irr­
tümer, sondern auch von der Praxisseite 
her um seine Identität gebracht werden 
kann, fallen - unter dieser Rücksicht -
im großen Rahmen der Fragen der Moral 

21 Vgl. M. Seckler, Kirchliches Lehramt und theologische Wissenschaft. Geschichtliche Aspekte, Probleme 
und Lösungselemente, in: W. Kern (Hg.), Die Theologie und das Lehramt, Freiburg-Basel-Wien 1981!, 
60. 
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grundsätzlich auch solche des gesell- munikation nicht LIUTL jene zwischen
schaftlichen Lebens 1n die lehramtliche Bischöften un! Laijen einer Verbesse-
Entscheidungskompetenz. runz. Es ist eine Kultur des Dialogs, die

heute offensichtlich nottut.“ kın Dialog
hat ja se1ne Gesetze, die beachtet werden
mussen, wWwenn 8 gelingen soll Dazu

Praktische Folgerungen gehört (um UTr ein1ges anzudeuten), da
die Partner einander ernstnehmen: dalß S1€e

Die Kirche ist heute herausgefordert, auf Unterstellungen verzichten:; daß S1e
den anstehenden großen gesellschaftli- den Dissens nicht überbewerten: daß s1e
chen Fragen, die bereits eine globale bereit sind, sich korrigieren lassen; daß
Dimension aAaNnNZENOIMIMN haben, Stellung die Aufrichtigkeit des Redens auch nicht

nehmen, den Menschen eıne Orientie- durch unausgesprochene Drohungen
rung bieten, mıit anderen behindert wird; daß INa  > den eigentlichen
Kräften und Instanzen tätıg werden rage- oder Streitpunkt nicht verschiebt
und sich hierbei als ehrlichen, kundigen, und auf nicht gestellte Fragen antwortert,
lernbereiten un!' fairen, somıit als ernstzu- während INanl auf die tatsächlich vorhan-
nehmenden Gesprächspartner erwel- denen die Antwort schuldig bleibt) Man
sen Dies schließt keineswegs dUus, daß bis- wird, der Menschen willen
weilen auch eın klares Nein ist, das innerkirchliche Gespräch VOIaANSC-

gefährliche Entwicklungen drohen. bracht und einem handlungsfähigen
Daß die Kirche ort prasent bleibt und Konsens geführt werden soll, diese se1ine
respektiert wird, die Probleme disku- ormalen Aspekte nicht als belanglos
tiert werden un die ZU Teil folgen- abtun Überdies ist die Art und Weise, wI1e
schweren Entscheidungen tallen, ist wich- INa  3 1n Fragen der christlichen Wahrheit
t1ger, als daß S1€e diese oder jene (cChristli- (auch 1n ihrer gesellschaftlichen Relevanz)
che) Vorstellung durchzusetzen Vermas. miteinander redet, VO Inhalt der christli-
Zugleich bedarf die innerkirchliche Kom- chen Botschaftft nicht ablösbar.

22 Vgl Weltoftfene Katholizität. Von der Notwendigkeit und Kultur des Dialogs, Rottenburg-Stuttgart 1985
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grundsätzlich auch solche des gesell­
schaftlichen Lebens in die lehramtliche 
Entscheidungskompetenz. 

5. Praktische Folgerungen 

Die Kirche ist heute herausgefordert, zu 
den anstehenden großen gesellschaftli­
chen Fragen, die bereits eine globale 
Dimension angenommen haben, Stellung 
zu nehmen, den Menschen eine Orientie­
rung zu bieten, zusammen mit anderen 
Kräften und Instanzen tätig zu werden 
und sich hierbei als ehrlichen, kundigen, 
lernbereiten und fairen, somit als ernstzu­
nehmenden Gesprächspartner zu erwei­
sen. Dies schließt keineswegs aus, daß bis­
weilen auch ein klares Nein zu sagen ist, 
wo gefährliche Entwicklungen drohen. 
Daß die Kirche dort präsent bleibt und 
respektiert wird, wo die Probleme disku­
tiert werden und die zum Teil folgen­
schweren Entscheidungen fallen, ist wich­
tiger, als daß sie diese oder jene (christli­
che) Vorstellung durchzusetzen vermag. 
Zugleich bedarf die innerkirchliche Korn-

munikation - nicht nur jene zwischen 
Bischöfen und Laien - einer Verbesse­
rung. Es ist eine Kultur des Dialogs, die 
heute offensichtlich nottut. 22 Ein Dialog 
hat ja seine Gesetze, die beachtet werden 
müssen, wenn er gelingen soll. Dazu 
gehört (um nur einiges anzudeuten) , daß 
die Partner einander ernstnehmen; daß sie 
auf Unterstellungen verzichten; daß sie 
den Dissens nicht überbewerten; daß sie 
bereit sind, sich korrigieren zu lassen; daß 
die Aufrichtigkeit des Redens auch nicht 
durch unausgesprochene Drohungen 
behindert wird; daß man den eigentlichen 
Frage- oder Streitpunkt nicht verschiebt 
(und auf nicht gestellte Fragen antwortet, 
während man auf die tatsächlich vorhan­
denen die Antwort schuldig bleibt). Man 
wird, wo - um der Menschen willen -
das innerkirchliche Gespräch vorange­
bracht und zu einem handlungsfähigen 
Konsens geführt werden soll, diese seine 
formalen Aspekte nicht als belanglos 
abtun. Überdies ist die Art und Weise, wie 
man in Fragen der christlichen Wahrheit 
(auch in ihrer gesellschaftlichen Relevanz) 
miteinanderredet, vom Inhalt der christli­
chen Botschaft nicht ablösbar. 

22 Vgl. Weltoffene Katholizität . Von der Notwendigkeit und Kultur des Dialogs, Rottenburg-Stuttgart 1985. 
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